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spätestens zum 
 

1. April* (oder früher) 

(spätestens zum 15. Oktober*: 
2. Anmeldetermin) 

Anmeldeschluss: 
Die Anmeldung der Bachelorarbeit erfolgt über das von 
der Prüferin bzw. dem Prüfer unterschriebene 
Anmeldeformular im Prüfungsamt (Unterschrift der 
Dozentin / des Dozenten kann nachgereicht werden). 
 

 
spätestens zum 

3. Juni* (oder früher) 

(spätestens zum 17. Dezember*: 
2. Anmeldetermin) 

Ende der Abgabefrist: 
Die Bachelorarbeit, eine CD oder Vergleichbares und 
zwei ausgedruckte Eid.-Erklärungen werden im 
Prüfungsamt oder im Service-Büro eingereicht. Das 
Prüfungsamt leitet die Bachelorarbeit an die/den 
entsprechende/n Prüfer/in weiter. 

 
 
 

Gründe für eine Verlängerung 

Ende der Abgabefrist mit 
Verlängerung: 
Auf begründeten schriftlichen, durch die Prüferin bzw. den 
Prüfer befürworteten formlosen Antrag mit ev. Nach-
weisen kann die Abgabefrist vom Prüfungsausschuss 
verlängert werden. 

 
Krankheit des Studierenden 
während der Bearbeitungszeit 
der Abschlussarbeit 

Damit die Krankheitstage beim Abgabetermin der 
Arbeit berücksichtigt werden können, ist ein formloser, 
schriftlicher, ausgedruckter Antrag (mit Original 
Unterschrift der/des Studierenden!) gerichtet an den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit Original 
Krankmeldung erforderlich. Die Unterlagen müssen am 
3. Werktag der Arbeitsunfähigkeit im Prüfungsamt 
eingereicht werden 

29. Juli* 

(11. Februar*: beim 2. Anmeldetermin) 

Ende des Begutachtungszeitraums: 
Das Gutachten mit der jeweiligen Note (im Original) 
geht umgehend zusammen mit der Bachelorarbeit 
zurück an das Prüfungsamt. 

 
19. August* 

(4.März*: beim 2. Anmeldetermin) 

Ende des Begutachtungszeitraums bei der 
Abgabefrist mit Verlängerung: 
Das Gutachten mit der jeweiligen Note (im Original) 
geht umgehend zusammen mit der Bachelorarbeit 
zurück an das Prüfungsamt. 

 
Die Abgabe der Bachelorarbeit erfolgt in einem gedruckten und einem digitalen Exemplar 
(CD) im Prüfungsamt. Für jedes Exemplar ist eine Erklärung abzugeben (2-mal). 

Mai 2019 

 
* Fällt der Abgabetermin auf ein Wochenende ist die Bachelorarbeit am darauffolgenden Werktag abzugeben. 

Fällt der Abgabetermin auf einen Feiertag ist die Bachelorarbeit am darauffolgenden Werktag abzugeben. 
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